
 

 

Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz  

Referat 45 

 

Hinweise für den Auslegungsraum 

 

Öffentliche Auslegung gem. § 9 Absatz 2 BbgNatSchAG 

für das geplante Naturschutzgebiet 

„Obere Wublitz“ 

 

vom 17. November 2025 bis einschließlich 19. Dezember 2025 

   

Das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

des Landes Brandenburg als oberste Naturschutzbehörde beabsichtigt, die Verordnung 

für das o.g. Naturschutzgebiet (Beschluss-Nr. 0116 des Bezirkstages Potsdam vom 17. 

März 1986) neu zu fassen. 

 

Dazu wird das Naturschutzgebiet durch Rechtsverordnung gemäß § 23 des 

Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit § 8 Absatz 1 und 3 des 

Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes und § 4 Absatz 1 der 

Naturschutzzuständigkeitsverordnung neu festgesetzt. 

Der Entwurf der Rechtsverordnung und die dazu gehörenden Karten liegen bei folgender 

Adresse im o. g. Zeitraum zur Einsicht für jede Person öffentlich aus: 

   

Landeshauptstadt Potsdam 

Fachbereich 45 Klima, Umwelt und Grünflächen 

Hegelallee 6-10, Haus 1, 7. Etage, Raum 704 

14467 Potsdam 

  

Während der Auslegungsfrist können nach § 9 Absatz 2 Satz 2 des Brandenburgischen 

Naturschutzausführungsgesetzes von jeder Person Bedenken und Anregungen zum 

Entwurf der Verordnung schriftlich oder zur Niederschrift bei der o.g. Auslegungsstelle 

oder dem  

 

Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft,  

Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg 

Henning-von-Tresckow-Straße 2 – 13, Haus S 

14467 Potsdam 

 

vorgebracht werden. Die vorgebrachten Bedenken und Anregungen müssen den Namen, 

den Vornamen und die genaue Anschrift der Person enthalten. Bedenken und 

Anregungen, die sich auf Grundstücke beziehen, sollen Gemarkung, Flur und Flurstück 

der betroffenen Fläche enthalten. 



 

 

 

Der Entwurf der Verordnung mit Karten zum geplanten NSG „Obere Wublitz“ sowie der 

Hinweis zum Datenschutz gemäß Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

können auch wie folgt im Internet eingesehen werden: 

 

https://mleuv.brandenburg.de/n/auslegung-nsg-obere-wublitz.zip  

https://mleuv.brandenburg.de/n/auslegung-nsg-obere-wublitz.zip

